
Ablaufschema im Kinderschutz bei Sorge um das Kindeswohl                                                                                                            
gem. § 8a Abs. 4 SGB VIII Schutzau7rag bei Kindeswohlgefährdung (KWG) außerhalb der Kita/KTP (Familie, etc.) 
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1 Einbeziehung der Eltern und des Kindes kann frühzei5g (vor der GA) zur Abklärung von Anhaltspunkten erfolgen, sofern dies das Kindeswohl nicht gefährdet.  
2 In diesem Gespräch im Kinderschutz werden die Inhalte aus der GA mitgeteilt, die offenen Fragen und die MitwirkungsbereitschaG (u. a. Hilfeakzeptanz) der Eltern abgeklärt. 

Wahrnehmung, 
Vermutung, 

Anhaltspunkte einer 
Kindeswohlgefährdung 

Akute Gefährdung 
Doku-

menaOon 
 

(Kita) InformaOon an Leitung 
(fallzuständige FachkraG), ggf. 

interne Beratung 

* Sofor'ge Meldung 
an das  Jugendamt 

Nach Dienstschluss: 
Jugendamt/RuOereit-
schaG über Polizeiruf 

(110) informieren 

(Kita) In allen anderen Fällen soforOge Fallberatung 
(im Team, Träger, falls es trägerinterne InsoFa gibt) 

Gefährdungsabschätzung (GA) unter Hinzuziehung der zuständigen InsoFa  
Fachberatung Kinderschutz (Kita/KTP, Landkreis Hildesheim) 

 Anja Thürnau | 05121-309-5711 | anja.thuernau@landkreishildesheim.de 
 

Gespräch mit 
den sorge-

berech'gen 
Eltern zur 
Klärung  

Vermutung 
bestä4gt sich nicht 
(keine Gefährdung, 
kein SchutzauVrag): 
• Das Kind weiter 

beobachten und 
dokumen'eren. 

• Ggf. InsoFa 
erneut zur GA 
hinzuziehen 
 

Alters- und 
entwicklungs-

gemäße 
Beteiligung 
des Kindes  

 

Vermutung bleibt unklar 
(kein Schutzau7rag, 
Garantenstellung): 

• Weiteres Vorgehen 
abs'mmen (Leitung, 
InsoFa, ggf. Träger) 

• Kind weiter beobachten, 
dokumen'eren 

• Erneute Überprüfung: 
(Ziele erreicht, 
Entwicklung des Kindes 
beobachtbar?) 

Anhaltspunkte klären, Zielvereinbarung  
Hilfsangebote machen 

Vermutung bestä4gt sich 
(Schutzau7rag): 

• Gefährdung mit den 
Sorgeberech'gten 
thema'sieren 

• MitwirkungsbereitschaV 
überprüfen, 
Zielvereinbarung treffen 

• Keine 
MitwirkungsbereitschaV: 
Meldung beim Jugendamt 

Akute Kindeswohlgefährdung  
(Handlungsbedarf, 
Garantenpflicht): 

• Kind kann nicht nach Hause 
gelassen werden 

• Einschalten der Polizei / des 
Jugendamts* 

• Eltern informieren 
• SchriVliche Meldung nach GA 

nachsenden 
 

KTP 


